
Im Monat Mai hatten wir aktuelle Themen 
zum Arbeitsrecht für Sie vorbereitet:

Leitsätze aus den jüngsten Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG):

BAG Urteil v. 04.03.2008:
Fordert der Insolvenzverwalter vom Arbeitnehmer Rückzahlung der vom Schuldner vor 
Insolvenzeröffnung geleisteten Vergütung wegen Anfechtbarkeit der Erfüllungshandlung (§§ 129 ff. 
InsO), ist der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen eröffnet. 

BAG Urteil v. 12.12.2007:
1. Hat der Arbeitnehmer auf Grund einer Rahmenvereinbarung im Arbeitsvertrag Anspruch auf 
einen Bonus in bestimmter Höhe, wenn er die von den Arbeitsvertragsparteien für jedes 
Kalenderjahr gemeinsam festzulegenden Ziele erreicht, steht ihm wegen entgangener 
Bonuszahlung Schadensersatz zu, wenn aus vom Arbeitgeber zu vertretenden Gründen für ein 
Kalenderjahr keine Zielvereinbarung getroffen wurde. 
2. Der für den Fall der Zielerreichung zugesagte Bonus bildet die Grundlage für die 
Schadensermittlung. 
3. Trifft auch den Arbeitnehmer ein Verschulden am Nichtzustandekommen der Zielvereinbarung, 
ist dieses Mitverschulden angemessen zu berücksichtigen. 

BAG Urteil v. 24.01.2008:
Die Wirksamkeit einer Probezeitvereinbarung nach § 622 Abs. 3 BGB hängt vorbehaltlich 
abweichender tarifvertraglicher Bestimmungen nach § 622 Abs. 4 BGB allein davon ab, dass die 
Probezeitdauer sechs Monate nicht übersteigt. Eine einzelfallbezogene Angemessenheitsprüfung 
der vereinbarten Dauer findet nicht statt. 

BAG Urteil v. 28.11.2007:
1. Droht der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mit einer fristlosen Kündigung, die ein verständiger 
Arbeitgeber nicht in Betracht gezogen hätte, um den Arbeitnehmer zum Abschluss eines 
Aufhebungsvertrags zu veranlassen, wird die Widerrechtlichkeit der Drohung nicht durch eine dem 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber eingeräumte Bedenkzeit beseitigt. 
2. Ohne Hinzutreten weiterer Umstände ändert eine dem Arbeitnehmer eingeräumte Bedenkzeit 
auch nichts an der Ursächlichkeit der Drohung für den späteren Abschluss des 
Aufhebungsvertrags. Für eine von der Drohung nicht mehr maßgeblich beeinflusste Willensbildung 
spricht jedoch, dass der Anfechtende die Bedenkzeit dazu genutzt hat, die zwischen den Parteien 
getroffene Vereinbarung durch aktives Verhandeln - z.B. neue eigene Angebote - erheblich zu 
seinen Gunsten zu beeinflussen, insbesondere wenn er selbst rechtskundig ist oder zuvor 
Rechtsrat eingeholt hat bzw. auf Grund der Dauer der eingeräumten Bedenkzeit hätte einholen 
können. 

BAG Urteil v. 13.11.2007:
1. Eine Klage auf Zustimmung zur Arbeitszeitreduzierung ist nicht schon deswegen unbegründet, 
weil eine rückwirkende Verringerung der Arbeitszeit verlangt wird..Seit Inkrafttreten des § 311a 
BGB in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 2001 
kommt auch die Verurteilung zu einer Zustimmung in Betracht, mit der ein Vertragsangebot 
rückwirkend angenommen werden soll. 
2. Dem Verringerungsverlangen dürfen jedoch keine betrieblichen Gründe iSv. § 8 Abs. 4 Satz 



1 und 2 TzBfG entgegenstehen. Es kommt demgegenüber nicht auf die vom Arbeitnehmer für 
seinen Teilzeitwunsch geltend gemachten Gründe an. Ein entgegenstehender betrieblicher Grund 
liegt insbesondere vor, wenn die Umsetzung des Arbeitszeitverlangens die Organisation, den 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige 
Kosten verursacht. Nach der Rechtsprechung des Senats erfolgt die Prüfung der Gründe des 
Arbeitgebers regelmäßig in drei Stufen.

BAG Urteil v. 25.10.2007: 
Der Arbeitgeber haftet nach § 278 BGB für Schäden, die einer seiner Arbeitnehmer dadurch 
erleidet, dass ihn sein Vorgesetzter schuldhaft in seinen Rechten verletzt. 

BAG Urteil v. 24.10.2007:
1. Ein Verstoß gegen das in § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB verankerte Transparenzgebot, 
Vertragsklauseln klar und verständlich zu formulieren, liegt vor, wenn der Arbeitgeber in einem von 
ihm vorformulierten Arbeitsvertrag sich zu einer Bonuszahlung verpflichtet und im Widerspruch 
dazu in einer anderen Vertragsklausel einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf eine 
Bonuszahlung ausschließt. In einem solchen Fall ist die Bonusregelung nicht insgesamt 
unwirksam, sondern nur insoweit, als der Arbeitnehmer durch den Ausschluss eines 
Rechtsanspruchs auf die Bonuszahlung benachteiligt wird. 
2. Eine vom Arbeitgeber vorformulierte Klausel, die den Anspruch des Arbeitnehmers auf eine 
gewinn- und leistungsabhängige Bonuszahlung an ein an einem bestimmten Stichtag 
ungekündigtes Arbeitsverhältnis knüpft, unterliegt der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB. 
3. Eine Stichtagsregelung, die unabhängig von der Höhe der Bonuszahlung den Arbeitnehmer bis 
zum 30. September des Folgejahres bindet, ist zu weit gefasst, benachteiligt den Arbeitnehmer 
entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen iSv. § 307 BGB und ist deshalb 
unwirksam. 
4. Es bleibt unentschieden, ob bei der Inhaltskontrolle von Bindungsklauseln zwischen Stichtags- 
und Rückzahlungsklauseln zu differenzieren ist, ob eine unangemessene Benachteiligung des 
Arbeitnehmers vorliegt, wenn Bindungsklauseln bei Sonderzahlungen nicht zwischen 
Kündigungen differenzieren, die in den Verantwortungsbereich des Arbeitnehmers oder des 
Arbeitgebers fallen, und ob bei Sonderzahlungen, die mindestens 25% der Gesamtvergütung des 
Arbeitnehmers ausmachen, Stichtags- oder Rückzahlungsklauseln zulässig sind. 

BAG Urteil v. 10.10.2007:
1. Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BetrVG ist leitender Angestellter, wer nach Arbeitsvertrag und 
Stellung im Unternehmen oder im Betrieb zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im 
Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist. 
2. Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BetrVG muss die Einstellungs- und Entlassungsbefugnis sowohl im 
Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis bestehen. An dem Merkmal der Selbständigkeit fehlt 
es daher, wenn der Angestellte nur im Verhältnis zu den Arbeitnehmern, nicht aber im 
Innenverhältnis zu seinen Vorgesetzten befugt ist, über Einstellungen und Entlassungen zu 
entscheiden. Allerdings liegt keine Beschränkung der Einstellungs- und Entlassungsbefugnis vor, 
wenn der Angestellte lediglich Richtlinien oder Budgets zu beachten hat oder Zweitunterschriften 
einholen muss, die einer Richtigkeitskontrolle dienen, aber nicht mit einer Entscheidungsbefugnis 
des Dritten verbunden sind. 
3. Die Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BetrVG liegen nicht vor bei Arbeitnehmern, 
deren Personalkompetenzen nur von untergeordneter Bedeutung für den Betrieb und damit auch 
für das Unternehmen sind. Die für die Stellung eines leitenden Angestellten erforderliche 
unternehmerische Personalverantwortung liegt nur vor, wenn die Einstellungs- und 
Entlassungsbefugnis gerade für einen für das Unternehmen qualitativ bedeutsamen Personenkreis 
besteht.
Redaktioneller Leitsatz: Ein Arbeitgeber ist auch bei der Leistung freiwilliger Sonderzahlungen an 
den arbeitsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung gebunden. Gewährt er nur denjenigen 
Mitarbeitern eine Sonderzahlung, die in der Vergangenhait einer Entgeltabsenkung zugestimmt 
haben, kann dies sachlich gerechtfertigt sein. Dies ist aber nicht der Fall, wenn die Leistung nicht 
nur dem Ausgleich von Lohnnachteilen, sondern auch anderen Zwecken dient.



BAG Urteil v. 18.09.2007:
Der Arbeitgeber darf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung davon abhängig machen, dass 
eine Betriebsvereinbarung über Regelungen zur flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit zustande 
kommt. Der ohne Gegenleistung erklärte, formularmäßige Verzicht des Arbeitnehmers auf die 
Erhebung einer Kündigungsschutzklage stellt eine unangemessene Benachteiligung iSv. § 307 
Abs. 1 Satz 1 BGB dar. 

BAG Urteil v. 21.08.2007:
1. Die Antwort auf die Frage, ob der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt ist, 
hängt nicht davon ab, ob die Gründe für eine Differenzierung in einer Versorgungsordnung 
genannt sind, sondern davon, ob die Ungleichbehandlung in der Sache gerechtfertigt ist. 
2. Es ist nicht erforderlich, dass in dem laufenden Entgelt der Arbeitnehmergruppe, die keine 
Versorgungszusage erhalten hat, Bestandteile enthalten sind, die einen gleichwertigen Ausgleich 
für die Benachteiligung in der betrieblichen Altersversorgung bezwecken (Aufgabe von BAG 9. 
Dezember 1997 - 3 AZR 661/96 - AP BetrAVG § 1 Gleichbehandlung Nr. 40 = EzA BetrAVG § 1 
Gleichbehandlung Nr. 16). 
3. Unterschiedliche Vergütungssysteme können den Ausschluss von Versorgungsleistungen 
rechtfertigen, wenn die ausgeschlossene Arbeitnehmergruppe durchschnittlich eine erheblich 
höhere Vergütung als die begünstigte Arbeitnehmergruppe erhält. 


